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BESCHLUSSVORLAGE V/2020/0687

Beratungsfolge: Termin Entscheidung Öffentl.

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 17.10.2023 Entscheidung Ö
Rat der Gemeinde Swisttal 24.10.2023 Entscheidung Ö

Tagesordnungspunkt:

Jahresabschluss 2022 - Ermächtigungsübertragungen

Beschlussvorschlag:
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat, das Verzeichnis der
Ermächtigungsübertragungen 2022 zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:
Werden Ermächtigungen des Haushaltsplanes übertragen, erhöhen sie die entsprechenden
Haushaltspositionen des folgenden Jahres (fortgeschriebener Ansatz). Es kommt somit zu
einer wirtschaftlichen Entlastung im abgelaufenen Jahr und zu einer wirtschaftlichen
Belastung des Folgejahres. Die Ermächtigungsübertragungen aus 2022 erhöhen die im
Haushaltsplan 2023 festgelegten Haushaltsansätze. Durch die Übertragung wird die
Ermächtigung erteilt, über den 31. Dezember des Haushaltsjahres hinaus mehr
Aufwendungen und/oder Auszahlungen auszulösen als im Haushaltsplan 2023 ausgewiesen
sind.

Auswirkungen auf den Haushalt 2023

Ergebnisplan

ordentliche Aufwendungen Doppelhaushalt 64.002.295 €

Ermächtigungsübertragungen (konsumtiv) 619.908 €

Fortgeschriebener Ansatz 64.622.203 €



Finanzplan

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.434.712 €

Ermächtigungsübertragungen (konsumtiv) 619.908 €

Fortgeschriebener Ansatz 61.054.620 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 38.411.072 €

Ermächtigungsübertragungen (investiv) 23.157.527 €

Fortgeschriebener Ansatz 61.568.599 €


